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eine Beschädigtenrente nach einem Grad der Schädigungsfolgen 

von 70 zu bewilligen. 

Die Beklagte hat die außergerichtlichen Kosten des Klägers zu 

erstatten. 
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Die Täter seien teilweise verstorben, teilweise dement oder im fortgeschrittenen Alter. Als 

Tatzeugen gab er die ehemaligen Heimkinder an. Seinem Antrag fügte er umfangreiche 

Dokumente bei (Bl. 7-181 Bd. 1 der Verwaltungsakte), u.a.: 

- eigene Angaben über die Schädiger und die schädigenden Handlungen (Bl. 27 Bd. I der 

Verwaltungsakte),  

- Angaben eines ehemaligen Heimkindes, Horst-Dieter Gawehns, der bezeugen könne, 

dass der Kläger auf der Speichertreppe der Station A im Dachgeschoss für längere Zeit in 

einer Zwangsjacke eingesperrt gewesen sei (Bl. 31 Bd. 1 der Verwaltungsakte),  

- Aktenauszüge aus der Heimakte des FSH (Bl. 9–22 Bd. 1 der Verwaltungsakte), 

- einen Befundbericht vom 27. Juli 1969 eines Dr. Jacob mit der Diagnose „Verletzungen 

im Analbereich (Verdacht des sex. Missbrauchs?)“ (Bl. 149 Bd. 1 der Verwaltungsakte), 

- Berichte ehemaliger Heimkinder, die über ihre eigenen Erlebnisse berichteten (Bl. 32-46 

Bd. 1 der Verwaltungsakte), 

- diverse Zeitungsartikel (Bl. 115-148 Bd. 1 der Verwaltungsakte), 

- Auszüge eines vom Kläger eingeleiteten Ermittlungsverfahrens gegen Dr. Waldemar 

Strehl, dem ehemaligen Direktor des FSH (Bl. 47-48 Bd. 1 der Verwaltungsakte), 

- Auszüge eines vom Kläger eingeleiteten Ermittlungsverfahrens gegen Mitarbeiter des 

FSH (Bl. 49-52 Bd. 1 der Verwaltungsakte), 

- diverse medizinische Unterlagen (Bl. 149a-181 Bd. 1 der Verwaltungsakte), 

- Behandlungsberichte der Fachklinik für Neurologie des Helios Rehazentrums Bad 

Berleburg über einen Aufenthalt vom 14. März 2012 bis zum 4. April 2012 (Bl. 236-241 Bd. 

1 der Verwaltungsakte). 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe trat in umfangreiche Ermittlungen ein: 

Es zog die Schwerbehindertenakte des Versorgungsamtes Bremen bei (Sonderband I) und 

stellte verschiedene Anfragen bei unterschiedlichen Institutionen.  

Das FSH (Anfrage auf Bl. 183 Bd. 1 der Verwaltungsakte) teilte mit, dass dem Kläger 

diverse Unterlagen aus der Bewohnerakte und weitere Unterlagen zur Verfügung gestellt 

worden seien. Es verwies insoweit an den Kläger (Bl. 208 Bd. 1 der Verwaltungsakte). 

Der Landschaftsverband Rheinland (Anfrage auf Bl. 184-186 Bd. 1 der Verwaltungsakte) 

übersandte Unterlagen des Klägers, die in einer anderen OEG-Angelegenheit ebenfalls 

wegen Vorfällen im FSH vorlagen (Bl. 205 Bd. 1 der Verwaltungsakte sowie Sonderband 

II). 

Die LVR-Klinik Bonn (Anfrage auf Bl. 192 Bd. 1 der Verwaltungsakte) übersandte die über 

den Kläger vorliegende Berichte (Bl. 21-28 Bd. 2 der Verwaltungsakte). 

Die Staatsanwaltschaft Essen (Anfrage auf Bl. 193 Bd. 1 der Verwaltungsakte) teilte mit, 

dass Akten nicht mehr existieren (Bl. 200 Bd. 1 der Verwaltungsakte). 

Sodann holte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe bei seinem ärztlichen Dienst eine 

gutachterliche Stellungnahme nach Aktenlage ein. Dr. med. Wiegand-Träbing empfahl eine 

Begutachtung des Klägers (Bl. 33-35 Bd. 2 der Verwaltungsakte). Hiermit wurde der 

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Nervenheilkunde und forensische Psychiatrie 

Prof. Dr. med. Haselbeck beauftragt. Dieser untersuchte den Kläger in seiner Wohnung 

am 6. Dezember 2012. Prof. Dr. med. Haselbeck kam zu dem Ergebnis, dass bei dem 

Kläger unspezifische Schlafstörungen und eine Angststörung im Sinne einer spezifischen 

Phobie vorliegen. Die Angststörung sei wahrscheinlich auf die schädigenden Tatbestände 
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während des Heimaufenthaltes zurückzuführen. Er empfahl einen GdS von 20 (Bl. 48-71 

Bd. 2 der Verwaltungsakte). 

Der Kläger äußerte im Nachgang massive Bedenken an der Unbefangenheit des 

Gutachters (Bl. 42-43 Bd. 2 der Verwaltungsakte). Prof. Dr. med. Haselbeck sei als 

Assistent des Dr. med. Schmitz tätig gewesen, jenem Arzt also, der die Einweisung des 

Klägers in das FSH veranlasst hatte. Er habe ein schlechtes Gefühl bei der Begutachtung 

gehabt und diese schließlich auch abgebrochen. Er bat um eine Begutachtung durch einen 

unabhängigen Sachverständigen.  

Mit dieser Behauptung und den klägerischen Bedenken konfrontiert, teilte Prof. Dr. med. 

Haselbeck in einer schriftlichen Stellungnahme mit, dass er bei Dr. med. Schmitz, dem 

damaligen Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Rheinischen 

Landeskrankenhauses Bonn lediglich eine Vorlesung besucht habe. Über dessen 

leichtfertigen Umgang mit der Diagnose Schwachsinn sei er bereits damals verwundert 

gewesen. Für Dr. med. Schmitz gearbeitet habe er indes zu keinem Zeitpunkt. Dies habe 

Prof. Dr. med. Haselback dem Kläger während der Begutachtung auch erzählt. Tatsächlich 

sei es im Rahmen des Untersuchungsgespräches zu einer Kontroverse gekommen. Grund 

sei jedoch gewesen, dass er den Kläger auf Diskrepanzen zwischen seinen Angaben und 

dem Akteninhalt der jugendpsychiatrischen Klinik Viersen aufmerksam gemacht habe. Hier 

habe der Kläger verärgert reagiert und die Untersuchung abbrechen wollen. Dies sei etwa 

in der Mitte des zweistündigen Untersuchungsgespräches gewesen. Das Gespräch habe 

aber nach Erläuterung des Sachverständigen konstruktiv fortgesetzt werden können. Prof. 

Dr. med. Haselbeck versicherte, das Gutachten ohne jede Voreingenommenheit erstattet 

zu haben (Bl. 72-73 Bd. 2 der Verwaltungsakte).  

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hielt den Sachverständigen für nicht befangen, 

entschied dennoch ein weiteres psychiatrisches Gutachten einzuholen. Hiermit beauftragte 

er den Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie Dr. med. Hadji, der den 

Kläger am 12. April 2013 untersuchte. Dieser gelangte zu dem Ergebnis, dass bei dem 

Kläger isolierte Phobien und Angstträume vorlagen, die wahrscheinlich auf den zugrunde 

zu legenden schädigenden Tatbestand zurückzuführen waren. Ein GdS von 40 sei 

angemessen (Bl. 148-161 Bd. 2 der Verwaltungsakte). 

Da der Kläger auch körperliche Schädigungsfolgen geltend gemacht hatte, beauftragte der 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe sodann den Kardiologen Dr. med. Börner mit der 

Erstattung eines weiteren Gutachtens. Dr. med. Börner untersuchte den Kläger am 2. Mai 

2013. Er kam zu dem Ergebnis, dass verschiedene internistische Erkrankungen vorlagen: 

Eine koronare Eingefäßerkrankung mit Erstdiagnose im Juni 2005, ein Zustand nach 

transluminaler Koronarangioplastie, RIVA 06/2005, ein Zustand nach Vorderwandinfarkt, 

NSTEMI 06/2006, ein Diabetes mellitus Typ II mit diabetischer Polyneuropathie, eine 

Nephropathie und Retinopathie, ein Zustand nach zerebralen Insult 1998, 2003 links 

hemisphärisch mit Restparese, eine Hypercholesterinämie sowie eine arterielle 

Hypertonie. Zur Frage der Ursächlichkeit gab er an, dass multiple wissenschaftliche 

Studien zum Einfluss von psychischen Stressoren auf die Entwicklung einer koronaren 

Herzerkrankung existieren. Dennoch sei ein unmittelbar ursächlicher Zusammenhang 

zwischen dem schädigenden Tatbestand und den angeführten Erkrankungen sicherlich 

schwer zu beweisen. Es müsse jedoch davon ausgegangen werden, dass der schädigende 

Tatbestand zur Verschlimmerung der folgenden Teilerkrankungen beigetragen habe: 

Koronare Herzerkrankung, Teilwandinfarkt am Herzen (NSTEMI), arterielle Hypertonie. 
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Der Diabetes mellitus sei als Nachschaden zu bewerten. Er empfahl für die internistischen 

Gesundheitsschäden einen GdS von 30 (Bl. 176-186 Bd. 2 der Verwaltungsakte). 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe teilte die Ausführungen zur Kausalität – 

entsprechend der Einschätzung seines ärztlichen Dienstes – nicht. Bei dem Kläger würden 

massive schicksalhafte Risikofaktoren für eine Arteriosklerose vorliegen. Daher könne den 

Schädigungsfolgen auf psychischem Gebiet keine wahrscheinlich mindestens annähernd 

gleichwertige Bedeutung für die Entstehung der koronaren Herzerkrankungen 

zugemessen werden. Es könne lediglich ein GdS von 40 für die psychischen 

Schädigungsfolgen anerkannt werden (Bl. 2-9 Bd. 3 der Verwaltungsakte).  Die 

Einwendungen wurden Dr. med. Börner zur ergänzenden Stellungnahme vorgelegt. Dieser 

gab an, dass seine Einschätzung auf anamnestischen Erhebungen in den Vorjahren und 

den Aussagen des Klägers im Rahmen der gutachterlichen Untersuchung beruhe. Die 

entsprechenden ehemaligen Untersuchungsberichte fügte er bei (Bl. 17-18 Bd. 3 der 

Verwaltungsakte). 

Der ärztliche Dienst des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe blieb jedoch bei seiner 

Auffassung. Eine Differenzierung zwischen Risikofaktoren erster und zweiter Ordnung 

entspreche der aktuell herrschenden wissenschaftlichen Lehrmeinung.  

Mit Bescheid vom 15. Juli 2013 wurde der OEG-Antrag des Klägers abgelehnt (Bl. 36 Bd. 

3 der Verwaltungsakte). Die Sachverhaltsaufklärung habe ergeben, dass der Kläger in dem 

Zeitraum August 1966 bis Juni 1969 Opfer verschiedenster Gewalttaten im Sinne des OEG 

geworden ist. So sei er unter Verwendung einer Zwangsjacke eingesperrt worden. 

Außerdem sei er Opfer erheblicher körperlicher Gewalt geworden und auch sexuell 

missbraucht worden. Schädigungsbedingt würden bei ihm isolierte Phobien und 

Angsträume vorliegen, die mit einem GdS von 40 zu bewerten seien. Kardiologische 

Gesundheitsstörungen könnten hingegen nicht berücksichtigt werden, da ein ursächlicher 

Zusammenhang fehle. Unter Berücksichtigung des § 10a Abs. 1 OEG sei der Antrag jedoch 

abzulehnen, da die schädigenden Handlungen vor Inkrafttreten des OEG erfolgt seien und 

ein GdS von mindestens 50 nicht erreicht werde.  

Hiergegen legte der Kläger Widerspruch ein. Er war der Auffassung, dass ein GdS von 

mindestens 50 aufgrund eines posttraumatischen Belastungssyndroms besteht. Dem 

Gutachten des Dr. med. Hadji sei insoweit nicht zu folgen. Weiter sei zu berücksichtigen, 

dass der Kläger über Jahre hinweg Psychopharmaka und Neuroleptika in hohen Dosen, 

die nachweislich eine herzschädigende Wirkung aufweisen, erhalten habe. Auch die 

koronare Herzerkrankung und der Teilwandinfarkt am Herzen seien daher als 

Schädigungsfolgen zu berücksichtigen. Er reichte eine diese Auffassung stützende 

Stellungnahme des Diplom-Psychologen Dr. rer. nat. Wiebel zur Feststellung der 

Schädigungsfolgen neuroleptischer Medikation in der Kindheit ein (Bl. 70-72 Bd. 3 der 

Verwaltungsakte). 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe legte den Vorgang erneut seinem ärztlichen 

Dienst zur Stellungnahme vor (Bl. 74-75 Bd. 3 der Verwaltungsakte). Entsprechend dessen 

Einschätzung wies er den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 16. September 

2013 zurück. Es sei schon nicht ersichtlich, ob während des Aufenthalts im FSH 

Medikamente verabreicht worden seien. Denn die – entsprechend der vom Kläger 

vorgelegten Liste (Bl. 77-78 Bd. 3 der Verwaltungsakte) – verabreichte Medikamentengabe 

erfolgte vor bzw. nach dem im Antrag genannten Zeitraum. Herzrhythmusstörungen und 

die Erhöhung des Blutzuckerspiegels würden nach Absetzen der Neuroleptika jedenfalls 
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Psychosomatik und Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen im 

Traumazentrum Durbach aufgehalten. Den Entlassungsbericht hat er eingereicht (Bl. 359-

364 Bd. 2 der Gerichtsakte). 

Das Gericht hat sodann Beweis erhoben durch Einholung eines psychiatrischen-

psychosomatischen Gutachtens, welches der Facharzt für Psychiatrie und 

Psychotherapie, Neurologie und Psychiatrie und psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie, Psychoanalyse Prof. Dr. med. habil. Dipl.-Psych. Hartmann nach einer 

Untersuchung des Klägers am 21. Juni 2018 und telefonischen Rücksprachen am 28. Juli 

2019 und 16. September 2019 erstattet hat. Der Sachverständige kommt zu dem Ergebnis, 

dass bei dem Kläger eine schwere posttraumatische Belastungsstörung mit mittelgradigen 

sozialen Anpassungsstörungen, eine rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig 

mittelgradige Episode, eine Panikstörung und eine anhaltende somatoforme 

Schmerzstörung im Sinne einer schmerzinduzierten Hyperalgesie 

(Schmerzüberempfindlichkeit) vorliegen. Diese seien wahrscheinlich auf die 

Missbrauchshandlung im FSH in der Zeit von 1966 bis 1969 zurückzuführen. Ein GdS von 

70 sei hierfür angemessen (Bl. 411-553 Bd. 3 der Gerichtsakte).  

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat seinen ärztlichen Dienst hierzu Stellung 

nehmen lassen (Bl. 555-561 Bd. 3 der Gerichtsakte). Auf dessen Einwendungen hat der 

Sachverständige erneut Stellung genommen (Bl. 573-578 Bd. 3 der Gerichtsakte). Hierauf 

hat wiederum der ärztliche Dienst Stellung genommen (Bl. 582-585 Bd. 3 der 

Gerichtsakte). 

Mit Beschluss vom 3. August 2020 ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe wegen 

eines gesetzlichen Zuständigkeitswechsels aus dem Rechtsstreit entlassen und die 

Beklagte in den Rechtsstreit aufgenommen worden. 

Am 29. September 2020 hat eine öffentliche Sitzung stattgefunden, in der der Kläger 

vernommen worden ist. Die Verhandlung ist vertagt worden.   

Der Kläger wiederholt im Wesentlichen seinen Vortrag und konkretisiert, dass vorliegend 

Entschädigung nicht nur wegen der Gewalttaten im FSH, sondern auch im Raphaelshaus 

in Dormagen (7. November 1960 bis 1. Februar 1963) sowie im Landeskrankenhaus 

Viersen (28. Juli 1969 bis 11. September 1972) begehrt wird. Zudem wiederholt und 

ergänzt er Angaben zu den maßgeblichen Schädigungen (vgl. v.a. sein Schriftsatz vom 27. 

April 2016, Bl. 245 Bd. 2 der Gerichtsakte).  

Nach Lage der Akten beantragt der Kläger,  

den Ausgangsbescheid des Beklagten vom 15. Juli 2013 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheids vom 16. September 2013 aufzuheben und dem Kläger 

aufgrund gesundheitlicher Folgen aus erlittenen Gewaltstraftaten während der 

Heimerziehung Leistungen nach dem OEG zu gewähren. 

Nach Lage der Akten beantragt die Beklagte, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte bleibt bei ihrem Vorbringen. 

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung durch Urteil ohne mündliche 

Verhandlung einverstanden erklärt.  
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Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes werden auf die Gerichtsakte und die 

beigezogene Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen, die dem Gericht vorgelegen 

haben und Gegenstand der Entscheidung gewesen sind. 

 

 

Entscheidungsgründe 

Gemäß § 124 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) konnte das Gericht im vorliegenden Fall 

durch Urteil ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da sich die Beteiligten hiermit 

einverstanden erklärt haben.  

Der Klagantrag war zunächst auszulegen. Nach § 123 SGG entscheidet das Gericht über 

die von dem Kläger erhobenen Ansprüche ohne an die Fassung der Anträge gebunden zu 

sein. Dabei geht das Gericht von dem aus, was der Kläger mit der Klage erreichen will. Im 

Zweifel wird der Kläger den Antrag stellen wollen, der ihm am Besten zum Ziel verhilft, 

wobei anzunehmen ist, dass er alles zugesprochen haben möchte, was ihm aufgrund des 

Sachverhalts zusteht (vgl. Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 13. Auflage, 

2020, § 123 Rn. 3). 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht das Gericht davon aus, dass der Kläger – 

trotz des Klageantrags auf „Leistungen nach dem OEG“ – die Gewährung einer 

Beschädigtenrente begehrt. Denn der von dem Kläger formulierte Leistungsantrag wäre 

unzulässig. Insoweit verweist das Gericht auf das Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) 

vom 2. Oktober 2008 (B 9 VG 2/07 R). Hiernach kann im sozialgerichtlichen Verfahren die 

Anfechtungs- und Leistungsklage nach § 54 Abs. 4 SGG auf jede nach dem materiellen 

Recht vorgesehene Leistung gerichtet werden. Die beanspruchte Leistung muss indes 

genau bezeichnet werden. Der Begriff der Versorgung betrifft aber keine bestimmte 

Leistung, sondern umfasst alle nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) in 

unmittelbarer oder entsprechender Anwendung zur Verfügung stehenden Leistungen (vgl. 

§ 1 Abs. 1 OEG i. V. m. § 9 BVG). Selbst wenn nach den Umständen des Falles als 

„Versorgung“ nur Geldleistungen in Betracht kämen, kann ein dann immer noch zu 

unbestimmter Ausspruch nicht Gegenstand eines Grundurteils nach § 130 SGG sein. 

Soweit der Kläger die Klage auf die in der „Heimerziehung“ erlittenen Gewaltstraftaten 

stützt, hat er diese mit seinem Schriftsatz vom 27. April 2016 (Bl. 245 Bd. 2 der 

Gerichtsakte) konkretisiert: Hiernach begehrt der Kläger Entschädigung nicht nur wegen 

der Gewalttaten im FSH, sondern auch im Raphaelshaus in Dormagen (7. November 1960 

bis 1. Februar 1963) sowie im Landeskrankenhaus Viersen (28. Juli 1969 bis 11. 

September 1972). Das Gericht geht daher davon aus, dass alle Schädigungen in den 

vorgenannten Einrichtungen streitgegenständlich sein sollen.  

Als maßgeblichen Zeitpunkt, ab dem die Beschädigtenrente geltend gemacht wird, legt das 

Gericht – mangels anderweitiger Anhaltspunkte – den 1. März 2012 zugrunde, da der OEG-

Antrag im März 2012 einging. Auf § 1 Abs. 1 S. 1 OEG i.V.m. § 60 Abs. 1 S. 1 

Bundesversorgungsgesetz (BVG) wird insoweit verwiesen.  

Begehrt wird mithin – unter Aufhebung der angefochtenen Bescheide – die Gewährung 

einer Beschädigtenrente aufgrund der während seines Aufenthaltes in den vorgenannten 

Einrichtungen entstandenen psychischen und körperlichen Schädigungsfolgen nach einem 

GdS von mindestens 50 ab dem 1. März 2012. 
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Die nach § 54 Abs. 1 S. 1 SGG statthafte Anfechtungs-, Verpflichtungs- und Leistungsklage 

ist hinsichtlich der geltend gemachten Schädigungen im Raphaelshaus in Dormagen sowie 

im Landeskrankenhaus Viersen mangels Vorbefassung durch die Beklagte unzulässig. 

Denn tatsächlich lagen dem ursprünglichen OEG-Antrag allein die im FSH verübten 

Gewalttaten zugrunde (vgl. Antragsformular). Nur über diese entschied das 

Versorgungsamt Westfalen-Lippe im streitgegenständlichen Bescheid vom 15. Juli 2013 in 

Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 16. September 2013. Soweit der Kläger meint, 

dass von seinem Antrag auch mutmaßliche Schädigungen im Raphaelshaus in Dormagen 

sowie im Landeskrankenhaus Viersen umfasst waren, ist er insoweit auf die Möglichkeit 

einer Untätigkeitsklage nach § 88 Abs. 1 SGG hinzuweisen. 

Hinsichtlich der im FSH erlittenen Schädigungen und deren Folgen ist die Klage begründet.  

Der angefochtene Bescheid ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten. Der 

Antrag des Klägers auf Gewährung einer Beschädigtenrente wurde zu Unrecht abgelehnt. 

Tatsächlich kann der Kläger aufgrund der Schädigungsfolgen „rezidivierende depressive 

Störung, Panikstörung, anhaltende somatoformen Schmerzstörung sowie schwere 

posttraumatische Belastungsstörung“ eine Beschädigtenrente nach einem GdS von 70 für 

den Zeitraum ab 1. März 2012 beanspruchen.  

Der Kläger erfüllt die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 Abs. 1 S. 1 OEG (unter Ziffer 

1) und – da sich die schädigenden Ereignisse vor Inkrafttreten des OEG ereigneten – die 

besonderen Voraussetzungen des § 10a Abs. 1 S. 1 OEG (unter Ziffer 2). Damit hat er 

einen Anspruch auf Versorgung nach einem GdS von 70 (unter Ziffer 3). 

 

1. 

Nach § 1 Abs. 1 S. 1 OEG erhält, wer im Geltungsbereich des OEG oder auf einem 

deutschen Schiff oder Luftfahrzeug infolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen 

Angriffs gegen seine oder eine andere Person oder durch dessen rechtmäßige Abwehr 

eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, wegen der gesundheitlichen und 

wirtschaftlichen Folgen auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der 

Vorschriften des BVG. gez. Grundsätzlich bedürfen die drei Glieder der Kausalkette 

(schädigender Vorgang, Schädigung und Schädigungsfolgen) des Vollbeweises. Für den 

Vollbeweis muss sich das Gericht die volle Überzeugung vom Vorhandensein oder 

Nichtvorhandensein einer Tatsache verschaffen. Ausreichend ist an Gewissheit grenzende 

Wahrscheinlichkeit. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Tatsache in so hohem Maße 

wahrscheinlich ist, dass alle Umstände des Falles nach vernünftiger Abwägung des 

Gesamtergebnisses des Verfahrens und nach der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet 

sind, die volle richterliche Überzeugung zu begründen (vgl. m.w.N.: Keller, in: Meyer-

Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, Sozialgerichtsgesetz, 13. Aufl. 2020, § 128 Rn. 3b). 

Nach § 6 Abs. 3 OEG i.V.m. § 15 S.  1 Kriegsopfer-Verwaltungsverfahrensgesetz 

(KOVVfG) gilt jedoch ein abgesenkter Beweismaßstab, wenn Unterlagen nicht vorhanden 

oder nicht zu beschaffen oder ohne Verschulden des Antragstellers oder seiner 

Hinterbliebenen verlorengegangen sind. In diesem Fall sind die Angaben des 

Antragstellers, die sich auf die mit der Schädigung im Zusammenhang stehenden 

Tatsachen beziehen, der Entscheidung zugrunde zu legen, soweit sie nach den 

Umständen des Falles glaubhaft erscheinen. Glaubhaftmachung bedeutet das Dartun 

einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit, das heißt der guten Möglichkeit, dass sich der 
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Vorgang so zugetragen hat, wobei durchaus gewisse Zweifel bestehen bleiben können. 

Dieser Beweismaßstab ist durch seine Relativität gekennzeichnet. Es muss nicht, wie bei 

der Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs, absolut mehr für als gegen die 

glaubhaft zu machende Tatsache sprechen. Es reicht die gute Möglichkeit aus, das heißt 

es genügt, wenn bei mehreren ernstlich in Betracht zu ziehenden Möglichkeiten das 

Vorliegen einer davon relativ am wahrscheinlichsten ist, weil nach Gesamtwürdigung aller 

Umstände besonders viel für diese Möglichkeit spricht. Von mehreren ernstlich in Betracht 

zu ziehenden Sachverhaltsvarianten muss einer den übrigen gegenüber ein gewisses (kein 

deutliches) Übergewicht zukommen. Wie bei den beiden anderen Beweismaßstäben reicht 

die bloße Möglichkeit einer Tatsache nicht aus, um die Beweisanforderungen zu erfüllen 

(vgl. m.w.N.: Keller, a.a.O., Rn. 3d). 

Vorliegend ist der Beweismaßstab der Glaubhaftmachung anzuwenden, da Tatzeugen 

oder sonstige Beweismittel nicht mehr vorhanden sind. Insbesondere kann dem Kläger 

vorliegend die späte OEG-Antragstellung nicht angelastet werden, so dass der 

Beweismaßstab des Vollbeweises zu fordern wäre (vgl. etwa m.w.N.: LSG Rheinland-

Pfalz, Urteil vom 29. Juni 2016, L 4 VG 2/16). Denn der Kläger lebte bis Ende der 1990er 

Jahre in Frankreich. Erst in Deutschland erfuhr der Kläger von der Möglichkeit der OEG-

Antragstellung. Zu diesem Zeitpunkt lag die Aufnahme in das FSH jedoch bereits über 30 

Jahre zurück. 

Der Anspruch nach § 1 Abs. 1 S. 1 OEG setzt weiter voraus, dass die gesundheitliche 

Schädigung (Primärschaden) und auch die Schädigungsfolgen ursächlich auf die Gewalttat 

zurückzuführen sind. Dabei gilt auch im Opferentschädigungsrecht die Kausalitätstheorie 

der wesentlichen Bedingung. Es genügt die Wahrscheinlichkeit (vgl. § 1 Abs. 1 S. 1 OEG 

i.V.m. § 1 Abs. 3 S. 1 BVG). Diese liegt vor, wenn nach der geltenden wissenschaftlichen 

Lehrmeinung mehr für als gegen einen ursächlichen Zusammenhang spricht. Es muss sich 

unter Würdigung des Beweisergebnisses ein solcher Grad von Wahrscheinlichkeit 

ergeben, dass ernste Zweifel hinsichtlich einer anderen Möglichkeit ausscheiden. Für die 

Wahrscheinlichkeit ist ein „deutliches“ Übergewicht für eine der Möglichkeiten erforderlich. 

Sie entfällt, wenn eine andere Möglichkeit ebenfalls ernstlich in Betracht kommt.  

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist der Kläger Opfer vorsätzlicher, 

rechtswidriger tätlicher Angriffe gegen seine Person geworden und hat gesundheitliche 

Schädigungen erlitten (unter Buchstabe a). Er leidet unter Schädigungsfolgen (unter 

Buchstabe b), die auf die schädigenden Handlungen zurückzuführen sind (unter 

Buchstabe c).  

 

a) 

Der Kläger bezieht sich im Wesentlichen auf die folgenden schädigenden Vorgänge im 

FSH (vgl. Bl. 245 Bd. 2 der Gerichtsakte):  

Wochenlanges Eingesperrtsein, körperliche Gewalt, sexueller Missbrauch 

Der Kläger berichtet, über Wochen und Monate auf dem Speicher bzw. auf der 

Speichertreppe des FSH eingesperrt gewesen zu sein, auch unter Verwendung einer 

Zwangsjacke. Er sei häufig sexuell missbraucht worden. Körperliche Gewalt habe ebenfalls 

stattgefunden. 
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Das Gericht erachtet dieses Vorbringen als glaubhaft. Das Eingesperrtsein, die 

Misshandlungen und den sexuellen Missbrauch hat der Kläger wiederholt eindringlich 

beschrieben. Insoweit wird auf die Klagebegründung und die anamnestischen Angaben im 

Rahmen der Begutachtungen verwiesen. Hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs liegt 

zudem ein Befundbericht vom 27. Juli 1969 eines Dr. Jacob mit der Diagnose 

„Verletzungen im Analbereich (Verdacht des sex. Missbrauchs?)“ vor (vgl. Bl. 149 Bd. 1 

der Verwaltungsakte). Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Kläger zwar seit etwa einem 

Monat nicht mehr im FSH. Allerdings ist unter Berücksichtigung der weiteren Anhaltspunkte 

auch dies als Indiz für stattgefundene sexuelle Missbräuche zu werten. Auch hat der Kläger 

Zeichnungen angefertigt, die die vorgenannten Situationen (Eingesperrtsein/ Missbrauch) 

veranschaulichen (Bl. 273 ff. Bd. 2 der Gerichtsakte). Weiter liegt die schriftliche Aussage 

des ehemaligen Heimkindes, Horst-Dieter Gawehns, vor, der angibt, dass der Kläger auf 

der Speichertreppe der Station A im Dachgeschoss für längere Zeit in einer Zwangsjacke 

eingesperrt war (Bl. 31 Bd. 1 der Verwaltungsakte).  

Vor dem Hintergrund, dass über den damaligen Heimalltag im FSH in jüngster Zeit 

ausgiebig berichtet worden ist (vgl. etwa die vom Kläger vorgelegten diversen 

Zeitungsberichte), dass diverse Berichte von ehemaligen Heimkindern über eigene 

einschlägige Erfahrungen vorliegen (vgl. die vom Kläger im Rahmen der Antragstellung 

vorgelegten Berichte) und dass die Verhältnisse im FSH Gegenstand von verschiedenen 

Studien waren – hier ist insbesondere die Aufarbeitung des Münsteraner Historikers Dr. 

Bernhard Frings aus dem Jahr 2012 hervorzuheben: Unter Einbeziehung zahlreicher 

Interviews mit ehemaligen Bewohnern und Erziehenden beschreibt die wissenschaftliche 

Studie die Verhältnisse im FSH – geht das Gericht davon aus, dass die Schädigungen – 

so wie vom Kläger vorgetragen – tatsächlich stattgefunden haben. 

Medizinisch nicht indizierte Gabe von Medikamenten: 

Der Kläger behauptet, dass eine ununterbrochene, auch zwangsweise Verabreichung von 

Psychopharmaka zur Behandlung von Schizophrenie und Epilepsie in Form von Tabletten, 

Tropfen, Zäpfchen und Spritzen erfolgte. Die Landesklinik Viersen habe die 

Medikamentendosierung vom FSH übernommen. Zwar liege nur eine Medikamentenliste 

der Landesklinik Viersen vor. Es sei jedoch davon auszugehen, dass im FSH die gleiche 

Dosierung erfolgt sei.  

Das Gericht erachtet den klägerischen Vortrag insoweit ebenfalls als glaubhaft. Bei der 

Beurteilung hat es insbesondere die im Jahr 2020 veröffentliche Broschüre „Medikamente 

und Heimerziehung am Beispiel des Franz Sales Haus, historische Klärungen – ethische 

Perspektiven“ berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um die Zusammenfassung einer 

Studie des Historikers Dr. Kaminski und der Theologin und Juniorprofessorin Dr. Klöcker, 

die im Auftrag des FSH die Aufarbeitung des Medikamentenmissbrauchs im Zeitraum von 

1955 bis in die 1970er Jahr übernommen haben. Die beiden Wissenschaftler haben für 

ihre Studie Nachforschungen in Büchern und Archiven angestellt, über 100 Bewohnerakten 

untersucht, mehr als 120 Berichte von ehemaligen Heimkindern ausgewertet und 

Interviews mit Betroffenen und einem ehemaligen Mitarbeiter des FSH geführt. Ihre 

Erkenntnisse über den Einsatz von Medikamenten im FSH haben die beiden Autoren in 

ihrer fast 300-seitigen Studie beschrieben. Nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler 

haben etwa 58 % der Kinder und Jugendlichen Psychopharmaka bekommen 

(Neuroleptika, Antidepressiva oder Tranquilizer). Ungefähr jeder Dritte habe zusätzlich 

noch ein starkes Beruhigungsmittel, ein Sedativum, bekommen. Jeder zehnte habe ein 
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Mittel gegen Epilepsie erhalten, obwohl nicht in allen Fällen eine Epilepsiediagnose 

vorgelegen habe. Der weit überwiegend befragte Teil der ehemaligen Heimkinder erklärte, 

dass sie gegen ihren Willen Medikamente hätten nehmen müssen. Diese hätten auch dazu 

gedient, sie zu bestrafen oder müde zu machen oder beides. Auch seien sie hiermit bestraft 

worden, wenn sie sexuelle Dienstleistungen verweigert hätten. Unter Berücksichtigung 

dieser Erkenntnisse hat das Gericht genügend Anhaltspunkte dafür, dass dem Kläger – 

wie von ihm vorgetragen – Medikamente verabreicht worden sind, die wahrscheinlich 

medizinisch nicht indiziert waren. 

Nach Angaben des Klägers traten infolge der Medikamentengabe unmittelbare Müdigkeits-

und Erschöpfungserscheinungen sowie Bauchschmerzen auf. 

Vierfache Entnahme von Liquor aus dem Rückenmark in den Jahren 1966 bis 1969 

Nach den Angaben des Klägers wurde ihm viermal Liquor aus dem Rückenmark – zur 

Feststellung und Überprüfung des Medikamentenabbaus – entnommen.   

Das Gericht hat jedoch zu wenig Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Lumbalpunktion 

tatsächlich stattgefunden hat. Auch in den vorliegenden Sekundärberichten 

(Erfahrungsberichte, Zeitungsartikel, Studien) sind solche Maßnahmen nicht beschrieben 

worden. Daher wird lediglich ergänzend darauf hingewiesen, dass – selbst unter Annahme, 

dass solche Handlungen an dem Kläger vollzogen worden sind – hieraus verbliebene 

Schädigungsfolgen weder vorgetragen, noch nach Lage der Akten ersichtlich sind. Weitere 

Ausführungen bedarf es daher nicht. 

 

b) 

Bei dem Kläger liegen verschiedene psychische Störungen (unter Buchstabe aa) und 

körperliche Leiden (unter Buchstabe bb) vor.  

 

aa) 

Unter Bezugnahme auf die Diagnosen des Sachverständigen Prof. Dr. med. habil. Dipl.-

Psych. Hartmann geht das Gericht von einer rezidivierenden depressiven Störung, 

gegenwärtig mittelgradige Episode, einer Panikstörung, einer anhaltenden somatoformen 

Schmerzstörung sowie einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung aus.  

Zur Diagnose der von der Beklagten negierten posttraumatischen Belastungsstörung wird 

auf die Ausführungen des Sachverständigen verwiesen, die gut nachvollziehbar, detailliert 

und widerspruchsfrei sind (vgl. Bl. 427-429 Bd. 3 der Gerichtsakte). Bei dem 

Sachverständigen handelt es sich um einen erfahrenen Fachmediziner (jahrzehntelange 

Erfahrungen in der stationären und ambulanten Psychiatrie und bei der Begutachtung von 

Straftätern einschließlich Glaubwürdigkeitsbegutachtungen, vgl. Bl. 576 Bd. 3 der 

Gerichtsakte), der den Kläger über einen Zeitraum von acht Stunden begutachtet hat. Auch 

erfolgte ein sogenanntes CAPS Interview, welches sich in der Anlage des Gutachtens 

befindet. Dieses klinische Interview dient der Diagnosestellung einer posttraumatischen 

Belastungsstörung. Hier werden ausführlich alle möglichen Symptome in Ausprägung und 

Dauerhaftigkeit abgefragt. Nach den Angaben des Sachverständigen Prof. Dr. med. habil. 

Dipl.-Psych. Hartmann ist eine Beeinflussung dieses Interviews nicht möglich, da ständige 

Nachfragen erfolgen und dabei die psychiatrische Exploration berücksichtigt wird. 
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aa) 

Die psychischen Leiden sind mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit auf die im FSH 

erlittenen Gewalttaten zurückzuführen.  

Gerade für das OEG kommt der Frage, ob eine psychische Erkrankung ursächlich auf ein 

schädigendes Ereignis zurückgeführt werden kann, erhebliche praktische Bedeutung zu. 

Hintergrund ist u.a. die weite Auslegung des Begriffs des tätlichen Angriffs speziell 

bezogen auf den sexuellen Missbrauch von Kindern. Hier kommen vorrangig psychische 

Gesundheitsstörungen als Schädigungsfolge in Betracht. Anders als bei Krankheiten, die 

auf körperlich sichtbaren Verletzungsfolgen beruhen, begegnet die Feststellung, ob eine 

Gewalttat Ursache einer psychischen Erkrankung ist, regelmäßig besonderen 

Schwierigkeiten. Das BSG geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit des 

Ursachenzusammenhangs zwischen einem einzelnen plötzlichen Ereignis und einer 

psychischen Krankheit nur bejaht werden kann, wenn es der herrschenden Meinung in der 

medizinischen Wissenschaft entspricht, dass Ereignisse dieser Art allgemein geeignet 

sind, solche Krankheiten hervorzurufen (vgl.: Rademacker, in: Knickrehm, HK-

SozEntschR/, 1. Aufl. 2012, OEG § 1 Rn. 92 ff.). Dies ist bei den Gewalttaten, die der 

Kläger erlitten hat, der Fall. Diese waren geeignet, eine schwere psychische Erkrankung 

hervorzurufen.  

Zwar zeigte der Kläger bereits 1962 Auffälligkeiten in Form einer Angst- und Panikstörung 

(vgl. Bericht des Augustinus-Krankenhauses vom 17. Februar 1962, Bl. 245 Bd. 2 der 

Gerichtsakte). Da der Kläger jedoch in den Jahren 1963 bis 1966  - während seines 

Aufenthalts im anthroposophischen Kinderheim in Kassel - keinerlei psychische 

Auffälligkeiten zeigte, kann nicht davon ausgegangen werden, dass im Zeitpunkt der 

Aufnahme im FSH bereits ein relevanter psychischer Vorschaden vorlag. So gab der 

Kläger selbst an, dass er im Kinderheim in Kassel seine besten Kindheitserfahrungen 

gemacht hat (vgl. Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. med. habil. Dipl.-Psych. 

Hartmann, Bl. 575 Bd. 3 der Gerichtsakte).  

Auch liegt kein relevanter Nachschaden vor, der zu den psychischen Leiden hätte führen 

können. Zwar hat die Zeit in der Fremdenlegion Spuren bei dem Kläger hinterlassen, 

jedoch keine Traumatisierung, die die bei ihm vorliegenden schweren psychischen 

Störungen bedingen würden. Dies gilt gleichermaßen für die sonstigen erlittenen 

Schicksalsschläge (Tod des Sohnes, Suizid der ersten Ehefrau). Diese führten zwar zu 

traurigen und verzweifelten Zuständen, die der Kläger unter anderem mit Alkohol und 

Nikotin bekämpfte und zu regulieren suchte. Bleibende Störungen sind jedoch nicht 

verblieben. Auf die überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. med. 

habil. Dipl.-Psych. Hartmann wird insoweit verwiesen (Bl. 575 f. Bd. 3 der Gerichtsakte). 

 

bb) 

Nach den Angaben des Dr. Börner im Rahmen der nicht-öffentlichen Sitzungen können die 

Gabe von Neuroleptika eine koronare Herzstörung nicht bedingen. Möglich seien vielmehr 

Herzrhythmusstörungen. Zwar habe der Kläger in letzter Zeit auch hierüber geklagt. Da die 

Medikamentengabe jedoch so lange zurückliege, bezweifle er hier einen Zusammenhang 

(vgl. Sitzungsprotokoll, Bl. 277 f Bd. 2 der Gerichtsakte). Das Gericht folgt dieser 

Einschätzung. Die erhebliche Latenz der Symptome steht der Annahme einer Kausalität 

hier entgegen. 
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Soweit Dr. med. Börner auf die Psychokardiologie hinweist (eine ganzheitliche 

Betrachtung, dass z.B. Veränderungen der Persönlichkeit und Lebensumstände Einfluss 

auf die Herzgesundheit haben, vgl. Sitzungsprotokoll, Bl. 279 Bd. 2 der Gerichtsakte), 

bedingt auch dies keine Kausalität. Das Gericht verweist in Anwendung von § 136 Abs. 2 

SGG insoweit auf die zutreffenden Ausführungen im streitigen Widerspruchsbescheid auf 

Seite 2.  

 

2. 

Nach § 10 Abs. 1 S. 1 OEG erhalten Personen, die in der Zeit vom 23. Mai 1949 bis 15. 

Mai 1976 geschädigt worden sind, auf Antrag Versorgung, solange sie allein infolge dieser 

Schädigung schwerbeschädigt und bedürftig sind und im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Dies ist vorliegend der Fall. Der in 

Bremen wohnhafte Kläger kann die Feststellung eines GdS von 70 (siehe unter Ziffer 3) 

beanspruchen. Er ist zudem bedürftig.  

Nach § 10a Abs. 2 OEG ist ein Anspruchssteller bedürftig, wenn sein Einkommen im Sinne 

des § 33 BVG den Betrag, von dem an die nach der Anrechnungsverordnung (§ 33 Abs. 6 

BVG) zu berechnenden Leistungen nicht mehr zustehen, zuzüglich des Betrages der 

jeweiligen Grundrente, der Schwerstbeschädigtenzulage sowie der Pflegezulage nicht 

übersteigt. Der Einkommensbegriff des § 33 Abs. 1 Satz 1 BVG ist rein wirtschaftlich zu 

verstehen und umfasst grundsätzlich alle Zuwendungen (Einkünfte) von wirtschaftlichem 

Wert. Denn der Gesetzgeber wollte alle Einkünfte des Versorgungsberechtigten, gleich 

welcher Art, erfassen, sofern sie nur einen wirtschaftlichen Wert darstellen (vgl. § 33 Abs. 

5 BVG i.V.m. § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Einkommensfeststellung nach dem 

Bundesversorgungsgesetz – AusglV –). Ausnahmen von diesem Grundsatz sind in § 2 

AusglV geregelt.  

Der Kläger bezog im streitigen Zeitraum bis einschließlich Februar 2020 lediglich Hilfe zum 

Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Krankenhilfe nach dem SGB XII. Ab März 2020 

bezog er sodann eine Altersrente und aufstockende Grundsicherung.  

Die Sozialhilfe bleibt bei der Feststellung der Ausgleichsrente unberücksichtigt, vgl. § 2 

Abs. 1 Nr. 1 AusglV. Die Altersrente hingegen gehört zu den übrigen Einkünften i.S.d. § 33 

Abs. 1 BVG (vgl. § 1 Abs. 3 S. 2 Nr. 3 AusglV).  

Der Kläger bezieht jedoch nur eine monatliche Rente von 123,31 €. Diese ist nach § 33 

Abs. 6 BVG i.V.m. § 2 S. 1 sowie der Anlage der Zweiundfünfzigste Verordnung über das 

anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz (– 52. AnrV –) jedoch 

anrechnungsfrei. 

 

3. 

Der GdS ist nach § 1 Abs. 1 S. 1 OEG i.V.m. § 30 Abs. 1 Satz 1 BVG nach den allgemeinen 

Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen, die durch die als Schädigungsfolge 

anerkannten körperlichen, geistigen oder seelischen Gesundheitsstörungen bedingt sind, 

in allen Lebensbereichen zu beurteilen. Nach Satz 2 der Vorschrift ist der GdS nach 

Zehnergraden von 10 bis 100 zu bemessen; ein bis zu fünf Grad geringerer Grad der 

Schädigungsfolgen wird vom höheren Zehnergrad mit umfasst. Vorübergehende 

Gesundheitsstörungen sind nicht zu berücksichtigen; als vorübergehend gilt ein Zeitraum 
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bis zu sechs Monaten (Satz 3). Die Höhe des GdS richtet sich nach der auf Grund des § 

30 Abs. 16 des BVG erlassenen Versorgungsmedizinverordnung (VersMedV). Die 

VersMedV enthält als Anlage die Versorgungsmedizinischen Grundsätze (VMG), anhand 

derer die medizinische Bewertung von Schädigungsfolgen und die Bemessung des GdS 

erfolgt. Dabei sollen im Allgemeinen die folgenden Funktionssysteme zusammenfassend 

beurteilt werden: Gehirn einschließlich Psyche; Augen; Ohren; Atmung; Herz-Kreislauf; 

Verdauung; Harnorgane; Geschlechtsapparat; Haut; Blut einschließlich blutbildendes 

Gewebe und Immunsystem; innere Sekretion und Stoffwechsel; Arme; Beine; Rumpf (Teil 

A, Ziff. 2 e) VMG). Soweit mehrere Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen, sind zwar die 

Einzel-GdS anzugeben; bei der Ermittlung des Gesamt-GdS durch alle 

Funktionsbeeinträchtigungen dürfen jedoch die einzelnen Werte nicht addiert werden. 

Auch andere Rechenmethoden sind für die Bildung eines Gesamt-GdS ungeeignet. 

Maßgebend sind vielmehr die Auswirkungen der einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen 

in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen zueinander. 

Dabei ist bei der Beurteilung des Gesamt-GdS in der Regel von der 

Funktionsbeeinträchtigung auszugehen, die den höchsten Einzel-GdS bedingt, und dann 

im Hinblick auf alle weiteren Funktionsbeeinträchtigungen zu prüfen, ob und inwieweit 

hierdurch das Ausmaß der Behinderung größer wird, ob also wegen der weiteren 

Funktionsbeeinträchtigungen dem ersten GdS 10 oder 20 oder mehr Punkte hinzuzufügen 

sind, um der Behinderung insgesamt gerecht zu werden. Um die Auswirkungen der 

Funktionsbeeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer 

wechselseitigen Beziehungen zueinander beurteilen zu können, muss aus der ärztlichen 

Gesamtschau heraus beachtet werden, dass die Beziehungen der 

Funktionsbeeinträchtigungen zueinander unterschiedlich sein können: Die Auswirkungen 

der einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen können voneinander unabhängig sein und 

damit ganz verschiedene Bereiche im Ablauf des täglichen Lebens betreffen, eine 

Funktionsbeeinträchtigung kann sich auf eine andere besonders nachteilig auswirken. Dies 

ist vor allem der Fall, wenn Funktionsbeeinträchtigungen an paarigen Gliedmaßen oder 

Organen – also z. B. an beiden Armen oder beiden Beinen oder beiden Nieren oder beiden 

Augen – vorliegen, die Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen können sich 

überschneiden oder die Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung werden durch eine 

hinzutretende Gesundheitsstörung nicht verstärkt. Regelmäßig führen zusätzliche leichte 

Gesundheitsstörungen, die nur einen GdS von 10 oder 20 bedingen, nicht zu einer 

Zunahme des Ausmaßes der Gesamtbeeinträchtigung (vgl. Teil A, Ziff. 3 VMG). 

Nach Teil B, Ziff. 3.7 VMG bedingen stärker behindernde psychovegetative oder 

psychische Störungen mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und 

Gestaltungsfähigkeit (z.B. ausgeprägtere depressive, hypochondrische, asthenische oder 

phobische Störungen, Entwicklungen mit Krankheitswert, somatoforme Störungen) einen 

GdS von 30 bis 40 und schwere Störungen (z. B. schwere Zwangskrankheit) mit 

mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten einen GdS von 50 bis 70. 

Vorliegend ordnet das Gericht den psychischen Störungen einen GdS von 70 zu. Das 

Gericht verweist insoweit auf die schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen des 

Sachverständigen Prof. Dr. med. habil. Dipl.-Psych. Hartmann (vgl. Bl. 425 f. Bd. 3 der 

Gerichtsakte): So liegen beim Kläger u.a. ausgeprägte Angst- und Panikzustände sowie 

ein Vermeidungsverhalten vor. Er ist übermäßig wachsam, schreckhaft und reizbar. 

Psychophysisch ist er reduziert belastbar. Eine vorzeitige Erschöpfbarkeit liegt ebenfalls 

vor. Es bestehen massive Schlafstörungen, sowohl hinsichtlich des Einschlafens als auch 
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Elementare interpersonelle Erfahrungen werden nicht gemacht, körperlicher Kontakt fehlt. 

Beziehungen bleiben an der Oberfläche. Der Sachverständige erläutert, dass sich der 

Kläger aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte von vornherein isoliert, von anderen 

abgeschnitten und entfremdet fühlt und sich in normalen sozialen Beziehungen darüber 

nicht austauschen kann. Dies erachtet das Gericht als nachvollziehbare Reaktion auf die 

erlebten Kindheitstraumata.  

GdS-relevant ist ferner, dass durch die bei dem Kläger immer wieder auftauchenden 

dissoziativen Momente und Depersonalisations- und Derealisationserscheinungen die 

Aufmerksamkeit durch Rückzug und Vermeidung (außerhalb des Themas Trauma) 

eingeschränkt ist. Ein untergründiges Gefühl des Bedrohtseins schränkt seine globalen 

psychosozialen Funktionen ein. Auch verhindern die massiven Schlafstörungen eine 

aufmerksame und teilnehmende Tagesgestaltung. Im sozialen Kontakt ist die ausgeprägte 

Scham über die erlittenen Traumatisierungen und der deutlich herabgesetzte Selbstwert 

ebenfalls stark behindernd. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 Abs. 1 S. 1 SGG. 
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angeben. 
 
Ist das Urteil im Ausland zuzustellen, so gilt anstelle der oben genannten Monatsfrist eine 
Frist von drei Monaten. 
 
Der Berufungsschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. Dies gilt nicht bei Einlegung der Berufung in elektronischer 
Form. 
 
 
 
gez. Nguyen 
Richterin am Sozialgericht 
 
 

Beglaubigt: 
Bremen, 17.02.2021 
 
Robertus 
Justizangestellte 
als Urkundsbeamte der Geschäftsstelle 


